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Mülheim an der Ruhr, den 10.05.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Boddenberg 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen , unter dem Aktenzeichen 32-
3/006363120/77 am 02.05.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 02.05.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 31.05.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Boddenberg 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen , unter dem Aktenzeichen 32-
3/005281812/65 am 19.04.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 19.04.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 208, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 01.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
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I. A. 
Koberling 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen , unter dem Aktenzeichen 32-
3/005281536/311 am 04.05.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 04.05.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 206, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 01.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Jäger 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides. 

 

Der gegen  unter Aktenzeichen  
33-1.02 /  am 12.05.22 erlassene Gebührenbescheid  kann nicht zugestellt werden, weil 
die/der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbindung mit § 
10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. Der Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz 
LZG NRW).  
 
Nach Zustellung kann der/die Betroffene gegen den Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage er-
heben. Der Gebührenbescheid kann von dem/der Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der Ruhr, 
Löhstr. 22-26, Zimmer 210, eingesehen werden.“ 
  
 

Mülheim an der Ruhr, den 01.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I.A. 

Kabashaj 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen , , unter dem Aktenzeichen 32-
3/005282703/311 am 17.05.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 17.05.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 206, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 01.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Jäger 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen , unter dem Aktenzeichen 32-
3/006366032/107 am 01.06.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 01.06.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 01.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Menzel 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen , unter dem Aktenzeichen 32-3/006364351/77 am 
02.06.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
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des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtig-
ten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 02.06.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 02.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Boddenberg 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen , unter dem 
Aktenzeichen 32-3/005281337/64 am 09.05.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt 
werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 09.05.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 206, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 03.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Kowalski 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen , unter dem Aktenzeichen 32-
3/006363801/77 am 03.06.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 03.06.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
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Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 03.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Boddenberg 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Gewerbesteuerbescheides 
 
Der Gewerbesteuerbescheid für den Veranlagungszeitraum 2020 bis 2022 vom 30.05.2022,  Aktenzeichen 
24-5.1/2113151000008, für die  kann weder an die Steuerpflichtige noch an 
den Geschäftsführer zugestellt werden, weil keine aktuellen Anschriften bekannt sind. 
Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit § 10 
des Landeszustellungsgesetzes öffentlich zugestellt. Er kann von dem Betroffenen beim Fachbereich Fi-
nanzen/Abteilung Gemeindesteuern, Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, Zimmer B. 212, einge-
sehen werden." 
 
Mülheim an der Ruhr, den 07.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Freyer 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen , unter dem Akten-
zeichen 32-3/001080551/44 am 07.06.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter 
oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 07.06.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 07.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Knappen 
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Öffentliche Zustellung 

eines Bewilligungs- und Einstellungsbescheides gem.  132 Abs. 2 BGB i.V.m.  
§§ 204 ff ZPO 

 
 
Der an , Aufenthalt derzeit unbekannt, gerichtete Bewilligungs- und Ein-
stellungsbescheid vom 14.04.2022 kann nicht zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt der Empfänge-
rin unbekannt ist. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 132 Abs. 2 BGB i.V.m. 204 ff ZPO hiermit nach § 15 Abs. 2 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Er kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr, Sozialamt, Bereich Jugend, Unterhaltsvorschuss-
kasse, Friedrichstr. 12, 45468 Mülheim an der Ruhr, Aktenzeichen 51-UVK/C 352/353/91 eingesehen 
werden. 
 
Mülheim an der Ruhr, den 07.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I.A. 
Ak 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
des Rücknahme- / Rückforderungsbescheides vom 01.06.2022 

gem. §§ 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) 
 
 
Der an  
zuletzt wohnhaft gewesen in  (zuletzt postalisch erreichbar unter: 
c/o ) 
 
zuzustellende Rücknahme- / Rückforderungsbescheid vom 01.06.2022 (Aktenzeichen: 57-21/ 96976 /04) 
konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 
 
Der Rücknahme- / Rückforderungsbescheid gem. §§ 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) wird 
hiermit nach § 15 Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Er kann im Jobcenter der Stadt Mülheim an der Ruhr, Wiesenstr. 35 in 45468 Mülheim an der Ruhr , Herr 
Gülbeyaz (Erdgeschoss/Zi. 214) eingesehen werden. 
 
 
 
 
Mülheim an der Ruhr, den 10.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I.A. 
Gülbeyaz 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen , unter dem Aktenzeichen 32-3/005284124/24 am 
26.04.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
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des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtig-
ten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 26.04.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 10.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Backmann 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen , unter dem Aktenzeichen 32-
3/006356472/35 am 21.02.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 21.02.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 206, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 10.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Ringeler 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

Vergabe einer amtlichen Lagebezeichnung 
 

für das Grundstück:  
 

Gemarkung: Mülheim, Flur: 3, Flurstück(e): 27 
 

 
 Alte Bezeichnung Neue Bezeichnung 



 

 
 
 

 

308 
 
 
 

 
 Wiesenstraße Sandstraße 130 
 
 
Mülheim an der Ruhr, den 03.06.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
Amt für Digitalisierung,  
Geodaten und IT 
 
I.A. 
Schimanski 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 






